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Unterrichtung 
 

über die Ergebnisse der Sitzung des 
Verbandsgemeinderates Thalfang am Erbeskopf 

am Donnerstag, den 01.10.2020 
 
 
Die I. Beigeordnete Vera Höfner eröffnet um 18.00 Uhr die Sitzung, begrüßt die An-
wesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Gegen Form und Frist der Einladung 
werden keine Einwände erhoben.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt die Vorsitzende den neuen Leiter des Fachbe-
reiches 2 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“, Herr Alfred Loch, vor, der am 
heutigen Tage seine Dienst in der Verbandsgemeindeverwaltung angetreten hat. 
Sodann beantragt der Vorsitzende der „Thalfanger Freien Liste“, Stefan Brück, die 
Tagesordnung gemäß § 34 Abs. 7 Nr. 1 GemO um den Tagesordnungspunkt „Über-
nahme der Schulträgerschaft der Erbeskopf Realschule plus durch den Landkreis 
Bernkastel-Wittlich“ zu erweitern. Dem Antrag wird einstimmig entsprochen. 
 
Demnach ergibt sich folgende Tagesordnung: 
 
 

Tagesordnung 
 
 
I. Öffentlicher Teil 

1. Ergebnis der Wahl zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Thalfang am Erbeskopf 

2. Ernennung, Vereidigung und Einführung der Bürgermeisterin 

3. Verpflichtung von Ratsmitgliedern 

4. Wahl der Beigeordneten 

5. Ernennung, Vereidigung und Einführung der Beigeordneten 

6. Neuwahl von Ausschussmitgliedern des Verbandsgemeinderates der Ver-
bandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf 

a) Haupt- und Finanzausschuss 

b) Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur 

c) Schulträgerausschuss 

d) Werkausschuss 

e) Bau- und Liegenschaftsausschuss 

7. Übernahme der Schulträgerschaft der Erbeskopf Realschule plus durch den 
Landkreis Bernkastel-Wittlich 

8. Informationen und Verschiedenes  
 

 

I. Öffentlicher Teil: 
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Zu TOP 1: Ergebnis der Wahl zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf 

 
 
Zu diesem Tageordnungspunkt übergibt die Vorsitzende das Wort an den Beigeord-
neten Stephan Müller, der im Folgenden über das Ergebnis der Wahl zur Bürger-
meisterin / zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf infor-
miert. 
 

Der Wahlausschuss für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Ver-
bandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf hat in seiner Sitzung am 07.09.2020 das 
Ergebnis der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde 
Thalfang am Erbeskopf vom 06.09.2020 wie folgt festgestellt: 
 

Zur Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf waren 
5.974 Personen wahlberechtigt, davon haben 3.490 Personen gewählt. Von den ins-
gesamt abgegebenen Stimmen waren 3.439 gültig und 51 ungültig. 
 

Es entfielen auf: 
 
die Kandidatin: Vera Höfner 
Kennwort: Christliche-Demokratische Union Deutschlands (CDU) 1.537 Stimmen (44,7%) 
 
den Kandidaten: Burkhard Graul 
Kennwort: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 930 Stimmen (27,0 %) 
 
den Kandidaten: Christian Synwoldt 
Kennwort: Bündnis 90/Die Grünen 539 Stimmen (15,7 %) 
 
den Kandidaten: Hermann-Josef Franzen 
Kennwort: Franzen 315 Stimmen (9,2 %) 
 
den Kandidaten: Hans Werner Schmitt 
Kennwort: Schmitt 118 Stimmen (3,4 %) 
 

Somit hat keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. 
Eine Stichwahl findet am 20.09.2020 zwischen  
 
Vera Höfner 
Kennwort: Christliche-Demokratische Union Deutschlands (CDU) 1.537 Stimmen (44,7 %)  
 
Burkhard Graul 
Kennwort: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 930 Stimmen (27,0 %)  
 
statt. 
 

In seiner Sitzung am 21.09.2020 hat der Wahlausschuss das Ergebnis der Stichwahl 
zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbes-
kopf vom 20.09.2020 wie folgt festgestellt: 
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Zur Stichwahl waren 5.971 Personen wahlberechtigt, davon haben 3.120 Personen 
gewählt. Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 2.972 gültig und 148 
ungültig. 
 
Es entfielen auf den Wahlvorschlag: 
 
Vera Höfner 
Kennwort: Christliche-Demokratische Union Deutschlands (CDU) 1.842 Stimmen (62,0 %) 
 
Burkhard Graul 
Kennwort: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 1.130 Stimmen (38,0 %)  
 
Somit hat die Bewerberin Vera Höfner von den abgegebenen gültigen Stimmen die 
höchste Stimmenzahl erhalten und ist gewählt. 
 
 
Zu TOP 2: Ernennung, Vereidigung und Einführung der Bürgermeisterin 
 
Beigeordneter Stephan Müller nimmt Bezug auf das unter TOP 1 dargestellte amtli-
che Ergebnis der Stichwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters der Verbands-
gemeinde Thalfang am Erbeskopf vom 20.09.2020, wonach Frau Vera Höfner zur 
Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf gewählt wurde. 
 
Er verweist auf die Bestimmungen des § 54 GemO, wonach der Bürgermeister nach 
den Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes zum Beamten zu ernennen, in öffentli-
cher Sitzung zu vereidigen und in sein Amt einzuführen ist. 
 
Anschließend verliest er den Inhalt der Ernennungsurkunde und händigt diese Frau 
Vera Höfner unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von 5 
Jahren aus. 
 
Dann wird der Bürgermeisterin die nach § 49 in Verbindung mit § 51 Landesbeam-
tengesetz Rheinland-Pfalz vorgeschriebene Eidesformel vorgelesen und darauf hin-
gewiesen, dass der Diensteid auch in der nach § 51 Abs. 2 und 3 Landesbeamten-
gesetz möglichen Form geleistet werden kann. 
 
Die Bürgermeisterin wiederholt unter Erhebung der rechten Hand die ihr vorgespro-
chene Eidesformel. 
 
Im Anschluss daran führt Beigeordneter Müller die Bürgermeisterin gem. § 54 GemO 
mit sofortiger Wirkung in ihr Amt als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thal-
fang am Erbeskopf ein. 
 
Sodann wendet sich die neue Bürgermeisterin mit folgenden Worten an die Anwe-
senden: 
 
„Liebe Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf, 
 
herzlich danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen, mit dem Sie mich 
am 20.09.2020 zu Ihrer Bürgermeisterin gewählt haben. 
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Mit großer Dankbarkeit und Demut nehme ich diese Wahl an! Das Wahlergebnis hat 
mich überwältigt und ist für mich eine große Motivation und zugleich Verpflichtung! 
 
Mit aller Kraft, Leidenschaft und Mut werde ich mich weiterhin mit den Gremien und 
der Belegschaft für die Belange der Bürgerschaft einsetzen. Sachorientiert, partei-
übergreifend und transparent! Unsere wichtigsten Ziele werden weiterhin die Ge-
währleistung der Daseinsvorsorge, die Umsetzung der Digitalisierung, der verantwor-
tungsvolle Umgang mit dem Klimawandel, die Umsetzung der Kommunal- und Ver-
waltungsreform und die Sicherung der guten Infrastruktur in unseren Ortsgemeinden 
sein. 
 
Herzlich möchte ich allen Wahlhelfern und den Mitarbeitern der Verwaltung und der 
Werke für ihre Mithilfe bei der Durchführung der Wahl danken. 
 
Ebenso herzlich danke ich meiner Familie, Freunden und Wahlbegleitern für ihre tat-
kräftige Unterstützung. 
Ich freue mich sehr auf die vielseitigen Aufgaben, die ich nun in neuer Funktion als 
Ihre Bürgermeisterin mit Ihnen gemeinsam meistern werde. Politik verstehe ich als 
Gemeinschaftsaufgabe!“ 
 
Alle anwesenden Fraktionen und das fraktionslose Verbandsgemeinderatsmitglied 
Richard Pestemer gratulieren Frau Höfner zu ihrem neuen Amt und wünschen Ihr 
eine „glückliche Hand“ bei der Bewältigung der anstehenden, vielfältigen und kom-
plexen Aufgaben zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde 
Thalfang am Erbeskopf. 
 
 
Zu TOP 3: Verpflichtung von Ratsmitgliedern 
 
Mit der Ernennung des Ratsmitgliedes Vera Höfner zur Bürgermeisterin der Ver-
bandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf verliert diese gem. § 5 (1) Nr. 2 KWG ihr 
Mandat im Verbandsgemeinderat.  
Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl vom 26.05.2019 ist als Nachfolgekandidat 
Frau Luzia Steffes in den Verbandsgemeinderat zu berufen. Sie hat mitgeteilt, dass 
sie das Mandat annimmt. 
 
Gemäß § 30 Abs. 2 GemO verpflichtet die Vorsitzende Frau Luzia Steffes namens 
der Verbandsgemeinde auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten. 
 
Absatz 1 § 30 GemO begründet bereits in genereller Form einen Pflichtenkatalog. 
Weitere Pflichten sind im Wesentlichen: 
 

▪ Schweigepflicht (§ 20 GemO) 
▪ Treuepflicht (§ 21 GemO) 
▪ Pflicht zum Hinweis auf Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 4, Satz 1 GemO) 

 
Die Verpflichtung ist eine formelle Bekräftigung. Eine rechtsbegründende Wirkung 
hat sie nicht, da den Ratsmitgliedern ihr Amt unmittelbar durch die rechtsgültig kon-
stitutiv wirkende Wahl übertragen wird. 
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Zu TOP 4: Wahl der Beigeordneten 
 
Die Vorsitzende führt aus, dass aufgrund ihrer Ernennung zur Bürgermeisterin der 
Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf das Amt des I. Beigeordneten neu zu 
besetzt ist. Gem. § 40 (5) GemO sind die Beigeordneten in öffentlicher Sitzung durch 
Stimmzettel in geheimer Abstimmung von den Ratsmitgliedern zu wählen. Gem. § 36 
(3) GemO ruht das Stimmrecht des Vorsitzenden bei Wahlen. 
 
Im Folgenden erläutert Bürgermeisterin Höfner den technischen Ablauf des Abstim-
mungsvorgangs und bittet um die Benennung von mind. 2 Wahlhelfern aus dem 
Kreis der Ratsmitglieder. Von der CDU-Fraktion stellen sich Herr Alexander Becker 
und von der FDP-Fraktion Herr Werner Breit als Wählerhelfer zur Verfügung.  
 
Sodann bittet die Vorsitzende um Vorschläge für die Wahl der / des I. Beigeordneten. 
 
Für die CDU-Fraktion wird Herr Andreas Vochtel vorgeschlagen. Weitere Vorschläge 
werden nicht gemacht. 
 
Im anschließenden Wahlgang entfallen auf Herrn Andreas Vochtel in geheimer Ab-
stimmung mittels Stimmzettel gemäß besonderer Wahlniederschrift folgende Stim-
men:  
  

JA:  9 Stimmen 
NEIN:  9 Stimmen 

 
Da gem. § 40 (3) gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimme erhält, hat Herr Andreas Vochtel die erforderliche Mehrheit nicht erreicht und 
es findet ein zweiter Wahlgang statt. Ein neuer Vorschlag kann bei diesem zweiten 
Wahlgang nicht gemacht werden, weil es sich bei dem Wahlverfahren um einen ein-
heitlichen Wahlvorgang handelt. 
 
Im zweiten Wahlgang entfallen auf Herrn Andreas Vochtel in geheimer Abstimmung 
mittels Stimmzettel gemäß besonderer Wahlniederschrift folgende Stimmen:  
  

JA:  9 Stimmen 
NEIN:  9 Stimmen 

 
Somit hat Herr Andreas Vochtel auch im zweiten Wahlgang nicht die erforderliche 
Mehrheit erreicht. Der Vorschlag ist somit abgelehnt. 
 
Da für ein neues Wahlverfahren keine Vorschläge gemacht werden, kann die Wahl 
eines I. Beigeordneten hier nicht fortgeführt werden. 
 
Abschließend dankt die Vorsitzende den Wahlhelfern und schließt den Tagesord-
nungspunkt.  
 
 
Zu TOP 5: Ernennung, Vereidigung und Einführung der Beigeordneten 
 
Da unter TOP 4 kein I. Beigeordneter gewählt wurde, kann die Ernennung, Vereidi-
gung und Einführung in der heutigen Sitzung nicht stattfinden. 
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Zu TOP 6:  Neuwahl von Ausschussmitgliedern des Verbandsgemeinderates 

der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf 
 
Aus § 44 (1) GemO i.V.m § 5 (1) Nr. 1 KWG folgt, dass hauptamtliche Bürgermeister 
nicht zugleich Ausschussmitglieder sein dürfen. Demnach müssen für die unten auf-
geführten Ausschüsse des Verbandsgemeinderates neue Mitglieder gewählt werden.  
 
Gem. § 45 (1) GemO werden Ersatzleute auf Vorschlag der politischen Gruppe, von 
der das ausgeschiedenen Ratsmitglied vorgeschlagen worden war, durch Mehr-
heitswahl gem. § 33 (3) KWG gewählt. 
 
Die Vorsitzende beantragt offene Abstimmung bei der Benennung der Ersatzleute für 
die nachfolgenden Ausschüsse. Dem stimmt der Rat in einem einstimmigen Be-
schluss zu. 
 
 
a) Haupt- und Finanzausschuss 

Bürgermeisterin Höfner bittet die vorschlagsberechtigte CDU- Fraktion um Vorschlä-
ge für die Wahl eines stellv. Mitgliedes für den Haupt- und Finanzausschuss. 
 
Die CDU-Fraktion schlägt Ratsmitglied Luzia Steffes vor. 
 
Ratsmitglied Luzia Steffes wird einstimmig als stellv. Mitglied in den Haupt- und Fi-
nanzausschuss gewählt. 
 

b) Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur 

Auf Vorschlag der vorschlagsberechtigte CDU- Fraktion wird Ratsmitglied Luzia Stef-
fes einstimmig als Mitglied in den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur 
gewählt. 
 
c) Schulträgerausschuss 

Auf Vorschlag der vorschlagsberechtigte CDU- Fraktion wird Ratsmitglied Luzia Stef-
fes einstimmig als Mitglied in den Schulträgerausschuss gewählt. 
 

d) Werkausschuss 

Auf Vorschlag der vorschlagsberechtigte CDU- Fraktion wird Ratsmitglied Luzia Stef-
fes einstimmig als stellv. Mitgliedes in den Werkausschuss gewählt. 
 

e) Bau- und Liegenschaftsausschuss 

Auf Vorschlag der vorschlagsberechtigte CDU- Fraktion wird Ratsmitglied Luzia Stef-
fes einstimmig als stellv. Mitgliedes in den Bau- und Liegenschaftsausschuss ge-
wählt. 
 
 
Zu TOP 7: Übernahme der Schulträgerschaft der Erbeskopf Realschule plus 

durch den Landkreis Bernkastel-Wittlich 
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Da dieser Tagesordnungspunkt aufgrund eines Antrages der „Thalfanger Freien Lis-
te“ beraten wird, übergibt die Vorsitzende das Wort an den Fraktionsvorsitzenden der 
„Thalfanger Freien Liste“, Herrn Stefan Brück. 
 
Dieser nimmt Bezug auf den Antrag der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf 
vom August 2020 auf Übernahme der Trägerschaft für die Erbeskopf Realschule plus 
durch den Kreis Bernkastel-Wittlich, der durch den Kreistag abgelehnt wurde. Dies 
kann so von der „Thalfanger Freien Liste“ nicht akzeptiert werden. Die Verwaltung 
soll dahingehend alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, um eine Übernahme der Trä-
gerschaft durch den Kreis zu erreichen. 
 
Ratsmitglied Bettina Brück verweist auf die Sitzung des Kreistages am 05.10.2020 in 
der diese Thematik nochmals beraten wird. Nicht zuletzt auch aufgrund eines Antra-
ges der SPD-Fraktion konnte somit immerhin ein nicht unerheblicher Zuschuss zu 
den Unterhaltungskosten für die Erbeskopf Realschule plus durchgesetzt werden. Die 
SPD-Fraktion hält die Übernahme der Trägerschaft für die Erbeskopf Realschule plus 
durch den Kreis Bernkastel-Wittlich sowohl aus finanziellen Gründen, als auch auf-
grund eines notwendigen, professionellen Managements, welches von der Ver-
bandsgemeindeverwaltung nicht vorgehalten werden kann, für zwingend erforderlich. 
Die Umsetzung der Kommunal- und Verwaltungsreform abzuwarten zu wollen, kann 
hier nicht als lösungsbezogen angesehen werden. 
 
Alle übrigen Fraktionen und das fraktionslose Verbandsgemeinderatsmitglied Richard 
Pestemer schließen sich den beiden Vorredner vollumfänglich an und fordern die 
Übernahme der Trägerschaft für die Erbeskopf Realschule plus durch den Kreis Bern-
kastel-Wittlich. Der Kreis sollte endlich seiner Verantwortung gerecht werden und die 
Ungleichbehandlung gegenüber den anderen Kommunen / Schulträgern beseitigen. 
 
Auch Bürgermeisterin Vera Höfner spricht sich für die Übernahme der Trägerschaft 
für die Erbeskopf Realschule plus durch den Kreis Bernkastel-Wittlich aus. Sie sagt zu, 
die rechtlichen Möglichkeiten prüfen zu lassen. 
 
Ein Beschluss wird nicht gefasst. 
 
 
Zu TOP 8: Informationen und Verschiedenes 
 
Bürgermeisterin Höfner informiert über folgende Themen: 
 
▪ Die für den 06.10.2020 geplante Ortsbürgermeisterdienstbesprechung kann  

aufgrund von Terminüberschneidungen nicht stattfinden. Ein entsprechender  
Ersatztermin nach den Herbstferien wir zeitnah bekanntgegeben. 
 

▪ Erfreulicherweise konnte nunmehr ein neuer Pächter für das Bistro im Erho-
lungs- und Gesundheitszentrum in Thalfang gefunden werden. Der neue 
Pächter eröffnet am 02.10.2020. 

 
 
 


